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Bei dem Tarif iſt dem kuͤnftigen definitiven Verwaltungsrath eine Claſlification der Praͤmien
auf die Weiſe anempfohlen worden , daß dieſe Praͤmien in den Hauptſtaͤdten des Großherzog⸗
thums , dann in Staͤdten und Landgemeinden uͤber 1500 Seelen um / bis ½ p. / %6e ermaͤßiget
werden duͤrfen, inſoferne dieſe Ermaͤßigung wegen der Bauart , den Loͤſchanſtalten und hinreichen⸗
den Waſſervorrath als zulaͤſſig erkannt , und bei der Zudringlichkeit der immer mehr um ſich grei⸗
fenden fremden Concurrenz im Intereſſe der Anſtalt durch die Klugheit geboten iſt .

In Staͤdten und Landgemeinden aber , wo die Bauart , die Loͤſchanſtalten und der Mangel
an Waſſer die Verſicherungen bedenklicher machen , ſoll es bei den im Tarif feſtgeſetzten Praͤmien
verbleiben .

Was nun endlich die zinstragende Anlage der eingehenden Actiengelder betrifft , ſo iſt man

uͤbereingekommen , das Anerbieten der Herren S . von Haber und Soͤhne und J . Kuſel fuͤr die Haͤlfte
derſelben , oder auch einſtweilen fuͤr die ganze Summe anzunehmen , wenn der Verſuch , die andere

Haͤlfte à 4 % auf gute Hypotheken anzulegen , erfolglos bleiben ſollte .

Carlsruhe den 26 . Februar 1835 .

Zweiter Rechenschattsbericht ,
erſtattet am 20. September 1836 .

Hochgeehrteſte Herren !

Nach Art . 7 der Statuten haben Sie in Ihrer erſten Sitzung vom 26 . Februar v. J . beſchloſſen , die

folgenden Generalverſammlungen alljaͤhrlich im Monat Maͤrz abzuhalten . Gegen Ende der Sitzung vom

27 . Februar wurde jedoch der vielſeitige Wunſch ausgeſprochen , eine paſſendere Jahreszeit hiefuͤr zu be⸗

ſtimmen . Dieſem Wunſche wollten wir jetzt ſchon um deßwillen entgegen kommen , weil der Rechnungs⸗

abſchluß nunmehr auf Ende April feſtgeſetzt worden iſt , indem dieſer Termin mit der vorjaͤhrigen Aus⸗

gabe und kuͤnftigen Verzinſung der Geſellſchaftsactien correſpondirt , und weil wir ferner dadurch in

Ihrem Sinne zu handeln glaubten , wenn Ihnen gleichzeitig durch den Schluß der Buͤcher das Reſultat

unſerer Geſchaͤfte vollſtaͤndig mitgetheilt werden koͤnne.

Es waͤre uns zwar moͤglich geweſen , die Einladung Behufs der dießjaͤhrigen allgemeinen Verſamm⸗

lung auf Anfang Juni an Sie zu erlaſſen , allein einige Vorarbeiten , hauptſaͤchlich aber der Entwurf

zu einem neuen umfaſſenden Tarif , der vorher mit der Generalagentur und mehreren Bezirksagenturen

berathen werden mußte , haben dieſes Vorhaben vereitelt ; auch ließ die ſchoͤne Witterung in der Mitte

des Juni ſowohl , als in den folgenden Monaten um ſo weniger einen zahlreichen Beſuch erwarten , als

ſogar einige Herren Mitglieder des Ausſchuſſes darauf antrugen , die Generalverſammlung auf eine ſpaͤtere

Zeit zu verlegen .

Indeſſen tritt dieſe Verzoͤgerung bloß fuͤr die dermalige Sitzung ein , da die erforderlichen Maaß⸗

regeln getroffen ſind , ſie in der Folge regelmaͤßig Ende Mai abzuhalten , inſoferne Ihnen dieſer Termin

angemeſſen zu ſeyn ſcheint .
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Das Protokoll der erſten allgemeinen Verſammlung unſerer Geſellſchaft ſollte nach Art . 10 c. der

Statuten von den 4 aͤlteſten Mitgliedern derſelben unterzeichnet ſeyn , allein der damals erwaͤhlte Secretair

konnte jene Arbeit neben anderen dringenden Berufsgeſchaͤften nicht ſo ſchnell erledigen , um die Unter⸗

ſchrift waͤhrend der kurzen Anweſenheit zwei der gedachten Herren ( naͤmlich des Herrn Banquier Ladenburg

von Mannheim , und Herrn Fabrikinhabers Klingel aus Heidelberg ) nachholen zu koͤnnen . Der Ver⸗

waltungsrath hat das Protokoll jedoch aufs Genaueſte unterſucht , und ſich uͤberzeugt , daß alle verhan⸗

delten Gegenſtaͤnde mit Puͤnktlichkeit , und nur mit Hinweglaſſung eines einzigen Gegenſtandes , von wel —

chem ſpaͤter die Rede ſeyn wird , niedergeſchrieben worden ſind .

Die Abaͤnderung der urſpruͤnglichen Statuten iſt in den Artikeln 3 , 8 , 9 , 11 , 14 , 16 , 18 und 20 ,

und die der Vollzugsvorſchriften in den §o. 1 , 2 , 5 , 7 , 12 , 13 , 14 , 15 und 21 enthalten , und nach

Ihren Beſchluͤſſen in den neuen Urkunden aufgenommen .

Nach einem weiteren , in demſelben Protokoll niedergelegten Wunſche haben wir die Redaction der

Police der Begutachtung eines ausgezeichneten Rechtsgelehrten unterworfen , und uns hiernach veranlaßt

geſehen , den Artikeln 4f . , 7 a . , 8 a . , 13 a . , 15 a. und c. eine ſolche Faſſung zu geben , die durch ihre

Beſtimmtheit jede ungeeignete Interpraͤtation im gemeinſchaftlichen Intereſſe moͤglichſt beſeitigt .

Der von Ihnen auf den 1. April 1835 feſtgeſetzte Termin zum Einzuge der Actiengelder war auch

mit dem beſten Willen nicht einzuhalten : der Nachtrag zu unſerem Circulair vom 11 . Maͤrz v. J . hat

die Verhinderungsgruͤnde zu Ihrer Kenntniß gebracht .

Nach der erſten Ausgabe der Geſellſchafts - Actien ſind noch St . 120 zu weiterer Verfuͤgung freige —

blieben . Ihrem Wunſche gemaͤß verſuchten wir es , ſie in denjenigen Amtsbezirken abzuſetzen , in wel —

chen noch keine angebracht waren , ehe es moͤglich geweſen iſt , die Anmeldungen zu beruͤckſichtigen , die

bei Gelegenheit der erſten Generalverſammlung vorgemerkt wurden . Zwei einzige Aemter , nemlich Werth —

heim und das Landamt Freiburg , ertheilten Auftraͤge fuͤr 5 Actien , bei den 10 anderen Aemtern hinge —

gen blieben unſere Anerbietungen erfolglos .

Im Ganzen ſind nach Befriedigung fruͤherer nnd ſpaͤterer Unterzeichnungen bis Ende April d. J .

1992 St . Actien ausgegeben worden , und die Betraͤge theils baar , theils in Wechſeln dafuͤr eingegan —

gen . Indem wir Sie hiervon benachrichtigen , entledigen wir uns zugleich der angenehmen Pflicht , den

Herren Actionairs , welche ſich auf eine ebenſo zuvorkommende als uneigennuͤtzige Weiſe der Ablieferung

und des Einzugs dieſer Actien unterzogen haben — gewiß mit Ihrer allſeitigen Zuſtimmung — unſeren

verbindlichſten Dank hiermit wiederholt und oͤffentlich abzuſtatten .
Der groͤßte Theil der Actiengelder iſt mit Ihrer Zuſtimmung einſtweilen gegen Deckung bei den Herren

Banquiers S . von Haber und Soͤhne und J . Kuſel dahier zu 3 /½ / , und weitere circa fl . 30,000 „ —9

auf hipothekariſche Verſicherung zu 4 / und 4/% angelegt worden .

Die erſte Anlage verurſachte einen nicht unbedeutenden Verluſt am Intereſſen - Conto , es iſt demnach

der gegenwaͤrtigen Verſammlung vorbehalten , über dieſen wichtigen Gegenſtand fuͤr die Zukunft eine an⸗

gemeſſene Beſtimmung zu treffen .

Nach Art . 20 . C. der Statuten glaubte der Verwaltungsrath die Zahlnng der im Mai verfallenen

Coupons unſerer Actien ſtatt zu fl . 3 / zu fl . 4 p. Coupon , reſp . 4 / feſtzuſetzen , weil das Ertraͤg —

niß der abgeſchloſſenen Verſicherungen es geſtattete ; indeſſen biten wir Sie , dieſem Verfahren — ob⸗

wohl daſſelbe durch den allegirten Art . 20 . der Statuten begruͤndet iſt — Ihre nachtraͤgliche Genehmi⸗

gung zu ertheilen , weil die Verzinſung von Ihnen zu beſtimmen geweſen waͤre, inſoferne Sie ſich ſchon

im Maͤrz dahier verſammelt haͤtten.
Die im April und Mai v. J . getroffenen Maaßregeln der Regierung hinſichtlich der Aufſtellung von

Inſpectoren und Gleichſtellung der fremden Fahrniß - Geſellſchaften mit der unſerigen veranlaßte von Sei⸗

ten der Erſteren lebhafte Vorſtellungen , denen jedoch keine weitere Folge gegeben ward , weil man ſich



von ihrer Unſtatthaftigkeit uͤberzeugte . Das Inſtitut der Inſpectoren ſcheint aber Hinderniſſen eigenerArt begegnet zu ſeyn , weil ſeine Errichtung erſt in die neuere Zeit faͤllt, was ſofort von den fremdenVereinen ſo ſehr gegen uns benuͤtzt wurde , daß es unſerer Seits der groͤßten Umſicht und mancher Zugeſtaͤnd⸗niſſe bedurfte , um uns auf dem heimathlichen Boden zu behaupten .
Dieſe Tendenz wurde meiſt nur in den groͤßern Staͤdten — weil in denſelben bei geringer Gefahrſichere Vortheile zu erzielen ſind , — bemerkbar , ſo daß Ihre uns eingeraͤumte Befugniß zu ſolchenZugeſtaͤndniſſen ( nemlich Ermaͤßigung der Praͤmien ) ſich groͤßtentheils auf Verſicherungen bezogen , deren

Inhaber , vermoͤg ihrer Soliditäͤt , nichts zu wuͤnſchen uͤbrig laſſen .
Einige fremde Comp . haben die Verordnung nur 7½, des Werths zu verſichern auf mancherlei Weiſeumgangen , ſo daß wir uns zur Erhaltung unſerer Anſtalt genoͤthigt ſahen , unterm 25 . Februar d. J .eine ausfuͤhrliche Beſchwerde an das hohe Miniſterium des Innern gelangen zu laſſen , welche die Leiſtung einer

angemeſſenen Garantie von Seiten der auswaͤrtigen Aſſecuranzgeſellſchaften ( laut Regierungsblatt vom28 . Mai 1836 , Nr . XXIX ) zur Sicherheit der diesſeitigen Staatsangehoͤrigen nach ſich gezogen hat ,mit deren Vollzug die betreffenden Behoͤrden gegenwaͤrtig beſchaͤftigt ſind .
Moͤge dieſe Maaßregel den davon zu erwartenden Erfolg herbei fuͤhren und die gemeinen Kunſt⸗griffe beſeitigen , denen man im Vertrauen auf eine loyale Concurrenz auf dem eigenen Heerde nimmer⸗

mehr ausgeſetzt ſeyn ſollte .

Sicherem Vernehmen nach , hat ſich auch ſchon eine gefaͤhrliche Nebenbuhlerin zuruͤckgezogen ,und ohne Zweifel werden die andern Geſellſchaften nachfolgen , wenn die Handhabung des , Prin⸗zips gegen das ſich insbeſondere die Stadt Mannheim auflehnt , ſich einer angemeſſenen Modiftkation
zu erfreuen haben duͤrfte, wozu der Verwaltungsrath um ſo eher die Initiative darbietet , als er auchſchon auf das von dem Großh . Miniſterium des Innern unterm 19 . October v. J . verlangte Gutachten ,„ ob dem Wunſche des Mannheimer Handelsſtandes , Waaren , welche in oͤffentlichen unter Aufſicht von
Staatsbehöoͤrden ſtehenden Lagerhaͤuſern untergebracht ſind , nach ihrem vollen Werth zu verſichern , zu„willfahren ſey ? — ſich in Uebereinſtimmung mit der Anſicht des Großh . Finanzminiſteriums vom12 . October — unterm 11 . November v. J . dafuͤr entſchied .

Mannheim iſt ein bedeutender Handelsplatz , in dem je nach Verhaͤltniß der Conjuncturen Commiſ⸗ſions⸗Waaren auf kuͤrzere oder laͤngere Zeit untergebracht werden . Fuͤr dieſe Waaren bitten wir Sieim Intereſſe unſerer Anſtalt , um die Ermaͤchtigung von dem Abzug eines Fuͤnftels Umgang nehmen zuduͤrfen , in ſo fern dieſe Abweichung der beſtehenden Verordnung hoͤheren Orts genehmigt wird , und inſub⸗ und objectiver Hinſicht keinem Anſtande unterliegt . Wir beabſichtigen inzwiſchen durchaus nicht ,die Sache weiter als auf Commiſſionsguͤter bei ſoliden Handlungshaͤuſern , in denjenigen Staͤdten desGroßherzogthums auszudehnen , in denen oͤffentliche Lagerhaͤuſer beſtehen , weil wir uns von dem Werthedieſes Hauptprinzips unſerer organiſchen Einrichtungen , den Verſicherten /ͤder Gefahr zu belaſſen , aufsVollkommenſte uͤberzeugt haben .
Unſere Operationen haben uun auch ihren Weg in das Fuͤrſtenthum Sigmaringen gefunden ; eben⸗

ſo iſt uns die Conceſſion zu Verſicherungsaufnahmen von der Koͤnigl. Wuͤrttembergiſchen Regierung zuge⸗kommen ; allein in dieſem Lande duͤrfte man darum auf groͤßere Schwierigkeiten ſtoßen , weil dort bereits
eine Anſtalt nach dem Grundſatze der Gegenſeitigkeit beſteht , und weil unſere Verfahrungsart einer bloßtheilweiſen Verſicherung des Fahrnißvermoͤgens bei der fortdauernden Concurrenz aller fremden Geſellſchaf⸗ten , ſich einer guten Aufnahme bei den Wuͤrttembergern nicht in dem Maaße zu erfreuen haben wird ,als ſie beifaͤllig von dem Miniſter des Innern aufgenommen ward . Indeſſen duͤrfte die Anerkennung die⸗
ſes hohen Staatsbeamten das Gelingen unſeres Vorhabens vielleicht in nahe Ausſicht ſtellen , und um
ſo ſicherer dadurch herbeizufuͤhren ſeyn , wenn das Nachbarland durch die Emittirung einer weiteren Serie
unſerer Actien in das Intereſſe unſerer Anſtalt gezogen wird .



Sowohl der Herr Miniſter des Innern , als die Herren Directoren der Koͤniglichen Hofbank in Stutt⸗

gardt haben uns hierzu , durch Vermittlung der Verwaltungsraͤthe Herren Banquier Kuſel und M. Goll ,

welche vor einigen Monaten die Ehre hatten , denſelben in dieſer Angelegenheit ihre Aufwartung zu

machen , unter dem zuvorkommenden Anerbieten ihrer kraͤftigſten Mitwirkung Hoffnung gegeben .

Am Schluſſe Ihrer Sitzung v. 26 . Feb . 1835 wurde die Frage aufgeworfen , ob Wohnungen mit Schindeln

oder Stroh bedeckt zur Aſſecuranz zugelaſſen werden duͤrfen, und , wenn uns das Gedaͤchtniß nicht truͤgt,

verneinend entſchieden . Dies iſt der ſchon erwaͤhnte Gegenſtand , den wir in dem vorigen Generalpro —

tocoll vermiſſen , allein er iſt von ſolcher Bedeutſamkeit , daß wir ihn behufs einer definitiven Beſchluß⸗

nahme in der heutigen Sitzung reproduciren . Die Aufnahme der Fahrniß in Wohnungen mit Strohbe⸗

dachung hat uͤbrigens nicht ſtatt gehabt , und mit großer Behutſamkeit , wenn ſchon nicht ohne voͤlligen

Ausſchluß , verfuhren wir bei ſolchen Verſicherungen , deren Zulaſſung uns wegen den Schindeldaͤchern

bedenklich zu ſeyn ſchien .

Die ſtattgefundene Ausnahme bezieht ſich jedoch meiſt auf einige entfernte Nebengebaͤude in Donau⸗

eſchingen und einer weiteren in Rippoldsau . Die Eigenthuͤmer derſelben ſind ſolid und erfreuen ſich eines

vortrefflichen Rufes : ferner ſind die Loͤſchanſtalten in Donaueſchingen in gutem Zuſtande , ſo wie denn

auch Herr Badinhaber Goͤhringer in Rippoldsau zur Erhaltung ſeines Etabliſſements hinreichend dafuͤr

geſorgt hat . Wir hoffen bei dem ſeitherigen Mangel eines feſten Grundſatzes fuͤr derlei Gefahren , und

in Bezug auf vorſtehende Aufklaͤrung wegen dieſen wenigen Ausnahmsfaͤllen bei Ihnen gerechtfertigt zu ſeyn .

Ueberhaupt laſſen ſich voraus - ſichtlich uͤber das , was die Zukunft bringt , keine feſte Beſtimmun⸗

gen treffen , denn nur die Erfahrung allein iſt hier maaßgebend und geeignet , eine neu ins Leben geru⸗

fene Anſtalt nach und nach zu vervollkommnen , ſonſt waͤre der erſt kuͤrzlich eingetretene Fall , das hie⸗

ſige Theater dem Schutze unſeres Phoͤnix anzuvertrauen , vor anderthalb Jahren nicht auſſer Acht gelaſſen

worden . Das großherzogliche Hoftheater wurde uns nemlich unterm 11 . April v. J . zur Verſicherung an⸗

geboten , und gewiß , hochzuverehrende Herren , dieſes Offert erfuͤllte uns alle mit banger Beſorgniß ,

und erſt nach einigen hieruͤber abgehaltenen ausfuͤhrlichen Berathungen , und nachdem vorher eine genaue

ins kleinſte Detail gehende Unterſuchung der Localitaͤten und Einrichtungen uͤber und unter der Erde von

2 Mitgliedern des Verwaltungsrathes unter Zuzug der Bauconducteure , Zimmermeiſter , Kaminfeger ꝛc.

ſtatt gehabt hat , und nachdem ferner ſaͤmmtliche von uns geſtellten Bedingungen von der Behoͤrde an⸗

genommen wurden , entſchloſſen wir uns , dieſe Verſicherung vorerſt auf ein Jahr zu uͤbernehmen . Die

Gruͤnde , welche uns zur Seite ſtehen , liegen einfach in der Betrachtung , daß es auffallend geweſen

waͤre, ein — wenn auch gefaͤhrliches — Object in der Hauptſtadt des Landes zuruͤckzuweiſen , nachdem

es die fremde verſichernde Geſellſchaft nach Verfallzeit der erſten Aſſecuranzperiode auf 3 weitere Jahre

zu uͤbernehmen ſich anheiſchig machte ; ferner war es von der verſicherten Behoͤrde ein Act des Vertrauens ,

ſo wie in Hinblick auf die Conditionen die Cinraͤumung eines Vorzugs , die wahrlich auch geeignet

geweſen iſt , anerkannt zu werden , weil die Abſicht des Wohlwollens fuͤr die vaterlaͤndiſche An —

ſtalt daraus hervorgeht . Ebenſo lenken wir Ihre Aufmerkſamkeit auf den aͤuſſerſt beachtungswerthen

Umſtand der großen Vorſicht , welche in dem Theatergebaͤude allgemein herrſcht , und auf die weiteren

hierauf zielenden Maaßregeln , die wir mit den bereits beſtehenden vereinigt haben .

Wir läugnen nicht , daß die Gründe , die gegen die Zulaſſung des Theaters ſprechen , der anderen

Schaale der Wage ein ſehr bedeutendes Gewicht geben , aber gerade dieſe Rückſicht veranlaßte uns auch , die

Gefahr nur zur Hälfte auf unſere Schultern laden zu wollen , und die andere Hälfte dem franzöſiſchen

Phönix zu übertragen . Auf die deßfalls mit zinem angeſehenen Baſeler Hauſe eingeleitete Correſpondenz

und der hierauf empfangenen Antwort erfolgte der Abſchluß der Verſicherung , noch ehe die definitive Ent⸗

ſcheidung von Paris , welche man ſich vorbehielt , — jedoch aber beſtimmt hoffen ließ ,— einging .

Dieſe Entſcheidung fiel nicht ſowohl wegen der Gefahr , als wegen der mäßigen Prämie negativ aus ,
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obſchon dieſelbe Prämie von dem Pariſer Phönix bei der vorigen Verſicherung des Theaters im Mai 1833
angeboten wurde .

So ſteht nun die Sache , und es bleibt Ihrem einſichtsvollen Ermeſſen anheimgeſtellt , wie wir uns
in Zukunft ſowohl dabei , als auch bei der inzwiſchen erfolgten Verſicherung des minder gefährlichen Thea⸗
ters zu Freiburg , und des uns vielleicht in Baͤlde zugedachten Mannheimer Theaters zu benehmen haben .
Bei der Discuſion über dieſen Gegenſtand behalten wir uns vor , Sie mit dem Inhalte der gepflogenen
Unterhandlungen bekannt zu machen .

Da nun gerade die Reihe an ſolche Verſicherungen gekommen iſt , welche nach Werth und Beſchaffen⸗
heit zu den großen Gefahren gehören , deren Zulaſſung aber nach §. 10 der Inſtruction für die Agenten ,
nicht der General⸗Agentur , ſondern lediglich dem Verwaltungsrathe anheimgeſtellt wurde , ſo bringen wir
dieſelben hierdurch ebenfalls zu Ihrer Kenntniß ; ſie beſtehen in Folgenden :

a. 4 Spinnereien ; b. 3 Färbereien ; 6. 1 Krappfabrik ; d. 1 Tabaksfabrik ; e. 2 Papierfabriken Iten
Ranges ; 5 Ilten und IIIten Ranges ; k. 2 Glasfabriken ; g . 4 Tuchfabriken ; h. 2 Cichorienfabri⸗
ken; i . 1 Steingutfabrik ; k. 1 Hammerwerk , 3 Eiſenwerke und 2 Bergwerke ; 1. 1 Wollenweberei ; m. 1
Soda⸗ und n. 1 Eſſigſäurefabrik , und bieten vermöge ihrer Beſitzer eine durchaus ſolide und zugleich
große moraliſche Garantie dar ; die Bauart ſämmtlicher Etabliſſements mit Ausnahme einiger kleinen Neben⸗
gebäude und einer unbedeutenden Papierfabrik iſt durchaus maſſiv ; ferner ſtehen jene Bauten meiſt nicht
unter einem Dache , ſondern ſie ſind durch beträchtliche Räume und Kanäle getrennt ; ſie ſind wegen der
Natur ihrer Erzeugniſſe in waſſerreichen Gegenden errichtet , und zugleich mit guten Löſchanſtalten verſehen .

Unter den genannten aſſecurirten Spinnereien befinden ſich unter andern auch zweidergleichen , welche
Ausländern angehören , und ihre Entſtehung erſt vom vorigen Frühjahr datiren ; ſie wurden uns zuge⸗
wendet , weil die Eigenthümer und ihre Landsleute in einer verhängnißvollen Zeit ein ſicheres Aſil in unſe⸗
rem Lande gefunden haben , und weil , wie ſie ſich ſelbſt ausdrücken , unſere Anſtalt ſowohl in Bezug auf
die ihnen darbietende Gewährleiſtung , als auch wegen ihrer organiſchen und adminiſtrativen Einrichtung ,
ihr volles Vertrauen erworben hat .

Deutſche und franzöſiſche Offerten , theils zum gleichen , theils zu einem geringeren Tarifſatze brach⸗
ten in Berückſichtigung der großen Solidität der Eigenthümer und der vorzüglichen Conſtruction ihrer Ge⸗
bäude die Uebernahme der angebotenen Verſicherung zu Stande . Die Policen laufen jedoch nur auf ein
Jahr , weil in Bezug auf eine kleine Abweichung des Tarifs entweder für die Folge gleichfalls eine feſte
Beſtimmung zu treffen , oder uns von Ihnen die ſeitherige Befugniß , je nach Umſtänden eine Ermäßigung
der Verſicherungspreiſe eintreten zu laſſen , aufs Neue zu beſtätigen iſt .

Die übrigen Verſicherungen zertheilen ſich in Waarenlagern aller Art , Weinlager , Felderzeugniſſe ,
kleinere Gewerbe und Privateigenthum in Städten und auf dem Lande .

Der Geſammtbetrag des bei uns verſicherten , beweglichen Eigenthums beläuft ſich abzüglich der er —
loſchenen Verträge bis zu Anfang dieſes Monats auf die Summe von fl. 10,298,924 . Dieſes ſchöne Re⸗
ſultat hat die von unſerem Inſtitut gehegten Erwartungen nicht getäuſcht , und gewiß wird es in ſeinem
gedeihlichen Wachsthum auch ferner nicht gehemmt werden , wenn es bei gewiſſenhafter und thätiger Leitung ſich
mehr und mehr des Vertrauens unſerer Mitbürger werth macht . Zwar werden wir noch mit manchen Hinder⸗
niſſen zu kämpfen haben , allein redliche Erfüllung unſerer Verpflichtungen , Klugheit und Vorſicht in unſerer
Handlungsweiſe und Ausdauer im Mißgeſchick wird ſie überwinden , und uns jene moraliſche Kraft be⸗
reiten , welche alle unreinen Angriffe , denen wir ausgeſetzt waren , und noch ausgeſetzt ſeyn können , in
ihrem Beginne zerſtört .

Das Feuerverſicherungsweſen iſt der Gegenſtand allgemeiner , ernſter Betrachtung geworden , um ſo
mehr , als an dieſes in den letzten 10 Jahren auſſerordentlich herangewachſene Geſchäft die meiſten In⸗
tereſſen der Urproduktion der Induſtrie , des Handels und des Privatvermögens ſich knüpfen .
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Allein gerade dieſe große Vermehrung iſt nun auch Gegenſtand der weiteren Betrachtung , dem furcht⸗
baren Elemente auf jede Weiſe zu begegnen , ſonach einzelne große Gefahren mit Rückſicht auf Werth ,

Lage , Baubeſchaffenheit und Löſchmittel nach Maaßgabe des Grundſtockvermögens auf die Weiſe zu über⸗

nehmen , damit die eigene Erhaltung dabei nicht gefährdet wird .

Wir haben ſchon vor 1 / Jahren , wie Sie ſich noch aus unſerem erſten Berichte erinnern werden ,

die Präliminarien zu einem Rückverſicherungs - Vertrag mit dem franzöſiſchen Phönix eröffnet . Im Laufe

des Auguſt v. J . erhielten wir mittelſt der Generalagentur zu Gengenbach in Begleitung eines Schreibens

des General - Directors des franzöſiſchen Phönix zu Paris an unſeren Herrn Präſidenten den Entwurf zu einem

ſolchen Vertrag , deſſen Bedingungen jedoch in Bezug des Ausſchluſſes mehrerer Fabriken und Gewerbe ,
ferner wegen des Vorbehaltes uns bei größeren Riſieos die Tarifſätze in Paris limitiren zu laſſen , nicht an⸗

genommen werden konnten . Zwar glaubt der Generalagent , daß man vonjenen läſtigen Bedingungen abſtrahiren

werde , welche Mittheilung auch letzten Winter durch Herrn Banquier Ehinger aus Baſel die Beſtätigung erhielt .

Wir ſetzten uns nach dieſer Eröffnung mit dem gedachten Baslerhauſe wegen Realiſirung der Sache

abermals ins Benehmen , ohne Ihnen aber Propoſitionen zu einem definitiven Abſchluß ankündigen zu können .

Inzwiſchen haben wir es nicht bloß dabei bewenden laſſen , nur mit dem franzöſiſchen Phönix allein

Unterhandlungen anzuknüpfen , ſondern gleiche Anträge ergingen an mehrere andere Compagnien , deren

Anträge wir Ihnen ſpäter vorzulegen die Ehre haben werden .

Sie werden , Hochgeehrteſte Herren , aus dieſer gedrängten Darſtellung über das Rückverſicherungs⸗

weſen entnehmen , daß wir auch in dieſem Punkte jene Schritte gethan haben , welche uns geeignet

ſchienen , dem badiſchen Phönix die ſchwere Bürde der auf ihm ruhenden Verbindlichkeit zu erleichtern ,

und Ihrer Einſicht und Erfahrung bleibt es nun anheim geſtellt , uns den Weg zu bezeichnen , der am

ſchnellſten und ſicherſten zum Ziele führt .
Eine durch die Concurrenz der fremden Geſellſchaften dringend nothwendig gewordene und von den

Umſtänden gebotene Ermäßigung unſerer bisherigen Tarifſätze , haben wir die Ehre mittelſt eines neuen

und vollſtaͤndigen Tarifs in Vorſchlag zu bringen . Die franzöſiſchen und preußiſchen Tarife dienten uns

dabei abermals zur Richtſchnur , weil wir dieſen Geſellſchaften überall , wo es etwas zu thun gibt , be —

gegnen , und folglich unſere Preiſe den ihrigen gleichſtellen müſſen , wenn wir anders den Vorzug gewin⸗
nen wollen .

Ihre Aufmerkſamkeit wird bei dieſer Sache auf die weſentlichſten Veränderungen , auf die Ein⸗

theilung der verſchiedenen Klaſſen , und insbeſondere darauf hingewieſen werden , daß der Schindel

und Strohbedachung im neuen Tarife keine Spalte geöffnet worden iſt . Nach der Berathung und nach

Ihrer Genehmigung wird der Druck desſelben ſogleich angeordnet , und die neuen Exemplare an unſere Ge⸗

ſchäftsfreunde zur Anwendung überſchickt werden .

Zum Schluſſe überreichen wir Ihnen , Hochgeehrteſte Herren , unſere Rechnung , und den auf Ende

April gefertigten Abſchluß derſelben .

Da beide , Rechnung und Abſchluß , von Ihrem verehrlichen Reviſions - Comité geprüft , und

von den Hecren Mitgliedern des Ausſchuſſes in Gemäßheit des Art . 16 der Statuten und des Art .

13 der Vollzugsvorſchriften dabei verfahren worden iſt , ſo beſchränken wir uns — unter Bezug auf den

von jenen Herren zu erſtattenden beſonderen Vortrag uͤber das Rechnungsweſen , über den Gang der Ge⸗

ſchäfte , und überhaupt über alle Handlungen des Verwaltungsraths — auf den einfachen Wunſch , daß

das Reſultat Ihren Erwartungen entſprechen möge.
Wir haben ſämmtliche Gründungskoſten , Druckkoſten , Beſoldungen , Unkoſten , Brandſchäden , ſo wie das

Deficit am Intereſſen - und Wechſelconto dem Gewinn - und Verluſtconto zur Laſt gebracht , weil wir

Ihnen eine vollſtändige und klare Rechnung überreichen wollten . Der Prämien - und Schilderconto liefern

den Gewinn , der nach Abzug der vorerwähnten Conti dem Reſerveconto mit fl. 5741 kr . 54 creditir⸗
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worden , und unter Zuzug eines früheren Poſtens von fl. 33 auf die Summe von fl . 5774 kr . 54 heran⸗
gewachſen iſt . Den beiden erſten Conti wird ſich in Zukunft der Druckkoſtenconto anſchließen , weil uns
die Policen mit 18 kr. p. St . vergütet werden .

Endlich machen wir Sie auf das Reſultat der letzten vier Monate vom Mai bis Ende Auguſt auf⸗
merkſam ; dasſelbe beträgt inclusive der verfallenen Prämien⸗Billets fl. 11000 kr. 21 baar .

Ebenſo wird Ihnen der Stand der zum Theil bis ins Jahr 1844 zahlbaren Prämien⸗Billets nicht
unintereſſant ſeyn , er belauft ſich bis Ende April auf fl . 59113 kr. 36 . , und mit den neu hinzugekom⸗
menen bis ultimo Auguſt auf die Totalſumme von fl. 76797 kr. 42 .

Sie erſehen hieraus , daß ſeit der letzten Generalverſammlung manches Samenkorn ausgeſtreut wurde ,
das nun als Pflanze daſteht , allein dieſe Pflanze wird die erwünſchten Früchte erſt dann tragen , wenn
die Ausſchließung jener fremden Societäten , die , öffentlichen Nachrichten zufolge , auſſerhalb der Grenzen
ihres Landes ſtetshin mit rüuͤckſichtsloſer Willkühr verfahren , und eingegangene Verträge zernichten , von
der hohen Regierung als eine Maaßregel betrachtet wird , welche die Selbſtſtändigkeit des vaterlaͤndiſchen
Inſtituts ſichert .

Wir ſind weit entfernt , die Unterdrückung einer redlichen Concurrenz zu fordern , aber gewiß theilen
Sie mit uns die Ueberzeugung , daß eine Concurrenz die gemeſſenen Schranken nicht überſchreiten darf ,
weil ſie von dem Augenblicke an ſchädlich iſt , wo ſie im Mißverhältniß ſteht , und den Glauben an den
Stützpunkt und Schutz , den ſie den allgemeinen materiellen Intereſſen darbieten ſoll , erſchüttert .
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